
Ein Qualitätslabel von IP-SUISSE Kontakt: 031 910 60 00, info@ips-naturel.ch

Wer muss bei der Kontrolle anwesend sein?
• Mindestens eine Person (Verkaufspersonal genügt)
• Wünschenswert: Chef oder Bäcker (da die Kontrolle auch unangemeldet statt finden kann, wird dies 

nicht immer möglich sein)

Welche Papiere müssen bei der Kontrolle einsehbar sein?
• Rezepturen, in denen Zutaten (mit IPS-Kennzeichnung) und Teigruhezeiten ersichtlich sind
• Eigene Lieferscheine und/oder Rechnungen, falls Naturel-Backwaren mit eigenen Lieferdokumenten 

ausgeliefert werden
• Liste der eigenen Filialen und betriebsfremden Verkaufsstellen, welche Produkte mit IP-SUISSE (IPS) 

oder dem Qualitätslabel Naturel auszeichnen
• Lieferscheine und/oder Rechnungen von Rohstoffen (Mehle, Backmischungen, etc.) 

Was ist sonst zu beachten?
• Der Zugang zu sämtlichen Produktions- und Lagerstandorten muss zu den Öffnungszeiten 

 gewährleistet sein.

Die Grundlage für die Zertifizierung liefert das Pflichtenheft für das Qualitätslabel Naturel, d. h. sämtliche 
darin präzisierten Anforderungen müssen erfüllt sein. Auf der Rückseite sind die wichtigsten Punkte des 
Pflichtenheftes nochmals zusammengefasst aufgelistet.

Die Kontrolle und Zertifizierung beruht immer auf einer gegenseitigen Zusammenarbeit. ProCert ist 
für die Zertifizierung zuständig. Für Fragen wenden Sie sich direkt an Naturel.

Zögern Sie nicht, PROCERt direkt zu kontaktieren:
ProCert
Stefan Wyss
031 560 67 72
s.wyss@procert.ch

Was braucht es vom Betrieb für die Kontrolle  
der Naturel-Zertifizierung?
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Die wichtigsten Punkte des Pflichtenheftes, die bei einer Kontrolle überprüft werden:

• Die Label-Produkte im Regal und in den Körben sind eindeutig mit dem Qualitätslabel Naturel mit 
IP-SUISSE (IPS) oder dem IP-SUISSE Käferlogo gekennzeichnet. Falls eine Produktliste vorhanden ist, 
stimmen die  ausgezeichneten Produkte mit dieser vollständig überein. Konventionelle Produkte können 
klar von Label-Produkten unterschieden werden. 

Zur Information: Anstelle der einzelnen Kennzeichnung am Regal ist es auch möglich, einen gut 
ersichtlichen Verweis anzubringen, dass alle Brote, ausser Brot X, Y und Z, die Anforderungen für das 
Qualitätslabel Naturel erfüllen.

• Verantwortliche und Mitarbeiter (inkl. Verkaufspersonal) können Auskunft über das Qualitätslabel 
Naturel und IP-SUISSE (IPS) geben, d. h. sie sind auf die Anforderungen intern geschult worden. 
Optimal ist der zusätzliche Verweis auf den Naturel-Flyer oder dessen Abgabe.

• Sämtliche Normalbrote erfüllen die Richtlinien für das Qualitätslabel Naturel (gesamtbetriebliche 
Umstellung), d. h. das IP-SUISSE-Mehl ersetzt die konventionellen Standard-Mehle (Weiss-, Halbweiss- 
und Ruchmehl) vollständig. Es gibt somit keine konventionellen Standard-Mehle im Betrieb (Lager-
kontrolle) und auf Lieferscheinen oder Rechnungen (Stichprobenkontrolle, sofern im Betrieb einsehbar).

• Spezialmehle (und Mehlmischungen), welche nicht auf dem Markt in IP-SUISSE- bzw. Naturel-Qualität 
erhältlich sind, dürfen weiterhin verwendet werden. Die daraus hergestellten Produkte (Spezial-, Vollkorn- 
und Kleinbrote) dürfen nicht mit IP-SUISSE (IPS) oder dem Qualitätslabel Naturel ausgezeichnet 
werden. 

Zur Information: UrDinkel- und Roggenmehle sind in IP-SUISSE- bzw. Naturel-Qualität erhältlich 
und müssen in Naturel-Qualität eingekauft werden.

• Im Betrieb müssen Rezepturen, in denen Zutaten und Teigruhezeiten ersichtlich sind, vorhanden sein.

• Sofern Back- und Vormischungen oder Teiglinge verwendet werden, dürfen die daraus hergestellten 
Produkte nur mit IP-SUISSE (IPS) oder dem Qualitätslabel Naturel ausgezeichnet werden, sofern diese 
kontrolliert wurden und auf der laufend aktualisierten Positivliste von Richemont aufgeführt sind.

• Das gleiche Produkt darf nicht in zwei verschiedenen Qualitäten produziert und/oder angeboten 
werden, auch nicht beim Einsatz von Teiglingen und Frischback.

• Der Betrieb hat eine Liste der eigenen Filialen und betriebsfremden Verkaufsstellen zu führen, welche 
Produkte mit IP-SUISSE (IPS) oder dem Qualitätslabel Naturel auszeichnen.

Die neuen Richtlinien sind ab 1.1.2021 gültig.
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